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Beschlussfassung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen  
am 19.12.2019 zu Änderungen der 

Geschäftsordnung  

 
 

Arbeitsrechtsregelung zu Änderungen der Geschäftsordnung 
 
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen hat in ihrer Sitzung Nr. 10/2019 
folgendes beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Hessen 
 
§ 12 der Geschäftsordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission der Diakonie Hessen vom 15. 
November 2018 (ABl. EKHN 2018 S. 386) wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

§ 12 
Zukunftssicherungsausschuss 

 
2. Es werden jeweils ersetzt:  

 
a. In Absatz 1 Satz 1 und in Absatz 2 Satz 1 das Wort „Notlagenanträge“ durch das 

Wort „Zukunftssicherungsanträge“. 
 

b. In Absatz 2 Satz 1 und in Absatz 3 Satz 1 die Wörter „des Notlagenausschusses“ 
durch die Wörter „des Zukunftssicherungsausschusses“. 
 

c. In Absatz 4 Satz 1 und Satz 3, in Absatz 5 Satz 1 sowie in Absatz 6 Satz 1 und 
Satz 2 das Wort „Notlagenausschuss“ durch das Wort 
„Zukunftssicherungsausschuss“. 

 
d. In Absatz 4 Satz 1 und Satz 2, in Absatz 6 Satz 1 sowie in Absatz 7 das Wort 

„Notlagenantrag“ durch das Wort „Zukunftssicherungsantrag“. 
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Vermerk 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Artikel 1 tritt am 19. Dezember 2019 in Kraft. 

 
 

 
Geschäftsstelle der ARK.DH 


